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RS OGH 1980/10/9 7Ob55/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1980

Norm

AEB Art2

AHB §2a

VersVG §23

Rechtssatz

Wenn das gesamte Warenlager eines bestimmten Geschäftes gegen Einbruchsdiebstahl versichert ist, kann dies nur

dahin verstanden werden, daß es sich um das jeweilige Warenlager insoweit handelt, als dieses dem üblichen

Warenlager eines Geschäftes gleicher Art entspricht.
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